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Antrag 

der Abgeordneten Joachim Unterländer, Ingrid 
Heckner, Wolfgang Fackler, Markus Fröschl, Ju-
dith Gerlach, Florian Hölzl, Dr. Gerhard Hopp, Tho-
mas Huber, Hermann Imhof, Steffen Vogel, Mecht-
hilde Wittmann CSU 

Bayerisches Familiengeld auch für einkommens-
schwache Familien 

Der Landtag wolle beschließen: 

Das Bayerische Familiengeld soll Familien mit kleinen 
Kindern unterstützen, damit sie in Bayern gut leben 
können und die Kinder beste Startchancen haben. 
Das Familiengeld sollen alle Familien erhalten, unab-
hängig von ihrem Familienentwurf, aber vor allem 
unabhängig von ihrem Einkommen. Das gesetzlich 
klar definierte Ziel des Bayerischen Familiengelds ist 
es, gerade auch einkommensschwächere Familien 
und Familien mit mehreren Kindern zu unterstützen. 
Auch ihnen soll es einen zusätzlichen Spielraum für 
die frühe Förderung ihrer Kinder und für das gemein-
same Familienleben geben. 

Die vom Bundesminister für Arbeit und Soziales per 
Weisung an die Bundesagentur für Arbeit durchge-
setzte Anrechnung des Bayerischen Familiengelds 
auf die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 
läuft diesem Zweck völlig zuwider und ist in höchstem 
Maße unsozial. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales sorgt damit dafür, dass gerade die einkom-
mensschwächsten Familien nicht vom Bayerischen 
Familiengeld profitieren. 

Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, sich wei-
terhin und mit vollem Nachdruck auf Bundesebene für 
einkommensschwächere Familien in Bayern und dafür 
einzusetzen, dass das Bayerische Familiengeld nicht 
auf Sozialleistungen angerechnet wird. 

Zugleich appelliert der Landtag an die Bundesregie-
rung und insbesondere an den Bundesminister für 
Arbeit und Soziales, dafür zu sorgen, dass das Baye-
rische Familiengeld nicht auf Sozialleistungen ange-
rechnet wird. Hierbei darf es nicht um ideologische 
und parteipolitische Erwägungen gehen. Vielmehr 
geht es um das Wohl von einkommensschwächeren 
Familien, die unserer besonderen Unterstützung be-
dürfen. 

Begründung: 

In Art. 1 des Bayerischen Familiengeldgesetzes heißt 
es: „In Weiterentwicklung des Bayerischen Landeser-
ziehungsgeldes erhalten Eltern mit dem Bayerischen 
Familiengeld eine vom gewählten Lebensmodell der 
Familie unabhängige, gesonderte Anerkennung ihrer 
Erziehungsleistung. Eltern erhalten zugleich den nöti-
gen Gestaltungsspielraum, frühe Erziehung und Bil-
dung der Kinder einschließlich gesundheitsförderlicher 
Maßnahmen in der jeweils von ihnen gewählten Form 
zu ermöglichen, zu fördern und insbesondere auch 
entsprechend qualitativ zu gestalten. Das Familien-
geld dient damit nicht der Existenzsicherung. Es soll 
auf existenzsichernde Sozialleistungen nicht ange-
rechnet werden.“ 

Aufgrund dieser klaren Zweckbestimmung haben die 
Rechtsexperten der Regionaldirektion Bayern der 
Bundesagentur für Arbeit genauso wie die Staatsre-
gierung das Bayerische Familiengeld in vollem Um-
fang als anrechnungsfrei eingeordnet. So sehen es 
auch Sozialrechtsexperten aus der Wissenschaft. 

Gleichwohl hat das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales am 10.08.2018 überraschend die Weisung 
herausgegeben, dass die Bundesagentur für Arbeit 
das Familiengeld auf Hartz IV anrechnen muss. 

Der Landtag stellt sich auf die Seite der Familien und 
steht dabei Seite an Seite etwa mit dem Caritasver-
band der Erzdiözese München und Freising, der in-
zwischen ebenfalls das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales aufgefordert hat, Hartz-IV-Beziehern 
diese Leistung nicht auf die Grundsicherung anzu-
rechnen: Der Bund sollte dankbar sein, dass die 
Staatsregierung Familien mit kleinen Kindern stärker 
unter die Arme greifen wolle. Auch der Vorsitzende 
des Arbeiterwohlfahrt Landesverbands Bayern, Prof. 
Dr. Thomas Beyer, fordert eine rechtssichere Lösung, 
die „eine sozialpolitisch katastrophale Anrechnung auf 
Hartz IV-Leistungen verhindert“.  

 

 


